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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1380/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 26.04.2023 
Bereich: Kinder-, Jugend- und Familienförderung 
Bearbeitet von: Fadia Taha 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2023 

Jugendhilfeausschuss 13.06.2023 

Ausschuss für Schule und Bildung 15.06.2023 

Rat 21.06.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Kostenbeiträgen in Kinderta-
gespflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher 
Betreuungsangebote an Grundschulen (Elternbeitragssatzung) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Neufassung der Satzung über die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen zum 01.08.2023 laut Anlage. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der  Rat der Stadt Siegen hat  in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2023 beschlossen, dass 
die Freigrenze für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen, in Kin-
dertagespflege und in der Grundschule nach Satzung der Universitätsstadt Siegen über die 
Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen und für die 
Inanspruchnahme außerunterrichtlicher Betreuungsangebote an Grundschulen (Kostenbei-
tragssatzung) von zurzeit 30.000 € auf 40.000 € Jahresbruttoeinkommen angehoben wird. 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 16.12.2022 hat der Kreistag des Kreises Siegen-
Wittgenstein beschlossen, dass die Freigrenze für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kin-
der in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach § 4 Abs. II Satzung des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen 
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und Kindertagespflege von zurzeit 30.000 € auf 40.000 € Bruttoverdienst im Jahr angehoben 
wird. Die finanziellen Auswirkungen wurden mit einem Sperrvermerk „vorbehaltlich der db-
zgl. Entscheidung im Stadtrat Siegen“ versehen. 
 
Dementsprechend wird die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Kin-
dertagespflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme außerunterrichtli-
cher Betreuungsangebote an Grundschulen der Universitätsstadt Siegen entsprechend an-
gepasst. 
 
Zudem wird vorgeschlagen, die Beitragserhebung der Ferienbetreuung anzupassen. Hier soll 
zukünftig eine einheitliche Pauschale erhoben werden. Das kalendertägliche Entgelt beträgt 
10,00 €. Für eine ganze Woche beträgt demnach die Pauschale 50,00 €, 2 Wochen kosten 
100,00 € und 3 Wochen 150,00 €, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte.  
 
Beziehen Beitragspflichtige Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld oder 
Kinderzuschlag beträgt das kalendertägliche Entgelt der Ferienbetreuung 5,00 €. Gleiches gilt 
für Inhaber des Siegener Ausweises. Für eine ganze Woche beträgt demnach die Pauschale 
25,00 €, 2 Wochen kosten 50,00 € und 3 Wochen 75,00 €, Geschwisterkinder zahlen auch 
hier die Hälfte.  
 
Da die Kostenbeiträge für die Kindertagesbetreuung und die schulischen Betreuungsformen 
ab dem Jahr 2024 entfallen sollen, wird perspektivisch innerhalb der Verwaltung auch kein 
Personal zur Beitragsberechnung mehr vorgehalten. Daher soll das Verfahren vereinfacht 
und die vorgegebenen Beiträge zur Ferienbetreuung zukünftig von den Trägern selbst erho-
ben werden.  
 
Abteilung 5/4 zahlt aktuell entsprechend des Ratsbeschlusses vom 02.03.2022 (VL 708/2021) 
an die Träger je Kind in Ferienbetreuung ein kalendertägliches Entgelt von 25,00 € aus. Die 
Summe würde sich um den erhobenen Beitrag mindern. Die Erhebung einer einheitlichen 
Pauschale und in der Höhe wird daher als gerechtfertigt betrachtet und führt zur Vereinfa-
chung der verwaltungsinternen Abläufe.   
 
Es wird vorgeschlagen, die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertages-
pflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher Be-
treuungsangebote an Grundschulen zu beschließen. In der Anlage wird Neu- und Altfassung 
gegenübergestellt, Änderungen sind rot markiert. 
 
Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung: 
 
Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2023 im Frühjahr / Sommer 2022 
ging man von ganzjährigen Erträgen aus Elternbeiträgen aus. Die Anhebung der Freigrenze 
führt zu einem Einnahmeverlust von ca. 105.000 € pro Jahr.  
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
Mindereinnahmen 
von 105.0000 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
ja 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
06020100 
Sachkonto 
4321100 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Anlage(n): 
1. Synopse Satzungsänderung 2023   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZb-NiA3tOaXALgy4n7Odr_SBZj3-krOHU5xBY14k_Wd6/Synopse-Satzungs%C3%A4nderung-2023.pdf



